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Regeste

Kostenauflage (Verletzung der Verkehrsregeln); Willkür | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 426 StPO .

E. 1.1
Er sei im Hauptpunkt - Busse von Fr. 100.-- - freigesprochen worden. Wenn die
Staatsanwaltschaft einen neuen Strafbefehl über lediglich Fr. 40.-- ausgestellt hätte, wäre
das ordentliche Verfahren nicht notwendig gewesen. Den Grossteil der Verfahrenskosten
habe somit nicht er verursacht. Die Rüge ist offensichtlich unbegründet. Dem verbindlichen
Sachverhalt (E. A. und B. hievor) ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer im
polizeilichen Verfahren und auch vor der Staatsanwaltschaft weder die eine noch die andere
Übertretung anerkannte und ausdrücklich das gerichtliche Verfahren verlangte.

E. 1.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, Art. 426 StPO sei analog der Kostenregelung im
Rechtsmittelverfahren auszulegen, wonach die Parteien die Kosten nach Massgabe ihres
Obsiegens oder Unterliegens zu tragen haben ( Art. 428 Abs. 1 StPO ). Nur eine solche
Gesetzesauslegung entspreche dem gesunden Rechtsempfinden und dränge sich deshalb
gebieterisch auf. Die Verlegung der Kosten ( Art. 422 ff. StPO ) richtet sich nach dem
Grundsatz, wonach Kosten zu tragen hat, wer sie verursacht. So gründet die
Kostentragungspflicht des Beschuldigten im Falle eines Schuldspruchs ( Art. 426 Abs. 1
StPO ) auf der Annahme, dass er Einleitung und Durchführung des Strafverfahrens als
Folge seiner Tat veranlasst und daher zur Tragung der Verfahrenskosten verpflichtet sein
soll. Erforderlich ist ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem zur Verurteilung
führenden strafbaren Verhalten und den durch die Abklärung entstandenen Kosten (Urteil
6B_428/2012 vom 19. November 2012 E. 3.1 mit Hinweisen). Wenn der Gesetzgeber
bereits im erstinstanzlichen Verfahren dieselbe Kostenverteilung wie im
Rechtsmittelverfahren gewollt hätte, ist nicht einzusehen, weshalb er dies - nur zwei Artikel
zuvor - nicht kodifiziert hätte. Entscheidend ist jedoch, dass eine Kostenauflage auch
möglich ist, wenn das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen
wird, sofern diese die Einleitung des Verfahrens rechtswidrig und schuldhaft bewirkt hat (
Art. 426 Abs. 2 StPO ). Die Polizei wurde auf den Beschwerdeführer aufmerksam, weil er
sein Fahrzeug rechtswidrig parkiert hatte. Mit der Parkbusse ist seine Schuld erwiesen. Im
selben Sachzusammenhang war zu beurteilen, ob der Beschwerdeführer auch das
Vorschriftssignal "Verbot für Motorwagen" verletzt hatte. Folglich waren die
Untersuchungshandlungen adäquat kausal. Der vorinstanzliche Kostenentscheid ist nicht zu



beanstanden.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen
Kosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Er stellt ein Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege und hat folgende Dokumente eingereicht: Einen Auszug aus der
Steuererklärung, wonach er eine jährliche IV-Rente von Fr. 36'096.-- bezieht, eine
Zusammenstellung der Krankenkassenprämien von jährlich Fr. 2'958.-- und ein
Bankguthaben über Fr. 763.59 (act. 16, Beilagen 1-3). Zudem gibt er an, dies sei sein
einziges Bankkonto, und die monatliche Miete belaufe sich auf Fr. 1'280.-- (act. 15). Diese
Angaben sind zu dürftig um zu belegen, dass er nicht über die erforderlichen Mittel für die
Gerichtskosten verfügen soll ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Aus den kantonalen Akten ist
ersichtlich, dass er mit alten Autos handelt und etwa zweimal monatlich Gäste vom
Flughafen Basel in ein Hotel in Bremgarten chauffiert und sie anderntags mit dem Auto
wieder abholt (kantonale Akten, act. 21, 29 und 47 f.). Dass diese Tätigkeiten nichts
einbringen sollten, ist nicht anzunehmen. Eine Kopie der gesamten Steuerveranlagung hätte
darüber Aufschluss gegeben wie auch über seine Vermögensverhältnisse. Die Höhe des
Mietzinses hätte er mit einer Kopie des Mietvertrags oder mit Post- bzw. Bankbelegen
nachweisen können.
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